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beitsstunden und Schulungen verursacht. 
Nicht selten werden Businessprozesse an 
ein Computerprogramm angepasst, was 
zusätzliche Kosten und eine starke Bin-
dung an die Software mit sich bringt. Ver-
stärkt wird die Abhängigkeit, wenn wich-
tige Bereiche der Wertschöpfungskette des 
Unternehmens von einer Software abhän-
gig sind.
Aufgrund dieser hohen Investitionskos-
ten und der Abhängigkeit vom gewählten 
Softwareprodukt möchte das Unterneh-
men das erworbene Computerprogramm 
lange nutzen können. Damit verbunden 
ist das Bedürfnis nach Weiterentwicklung 
sowie Support- und Wartungsdienstleis-
tungen. Mit einer Hinterlegung des Source 
Codes kann das Unternehmen die weitere 
Nutzung der Software sicherstellen und im 
Herausgabefall die Zeit überbrücken, bis 
man eine neue Software sorgfältig evalu-
iert und implementiert hat. Dieses Bedürf-
nis kann jedoch nur befriedigt werden, 
wenn ein einfaches und rasches Heraus-
gabeverfahren vereinbart und im Escrow 
Agreement festgehalten wird. 

Wettbewerbsvorteil  
für den Softwarehersteller
Die Entwicklung von Software ist für den 
Hersteller meist sehr aufwendig und kos-
tenintensiv. Weiterentwicklungen, Sup-
port- und Wartungsdienstleistungen 
liefern wichtige Umsätze für das Unter-
nehmen. Somit hat der Softwareherstel-
ler ein berechtigtes Interesse an der Ge-
heimhaltung des Source Codes sowie der 
Verhinderung von unbefugten Nachah-
mungen und Verbreitungen. Die meisten 
Softwarehersteller sind deshalb (verständ-
licherweise) nicht bereit, die Source Codes 
mit dem Standardlizenzvertrag den Kun-
den zur Verfügung zu stellen. 

Escrow Agreement als Sicherungsinstrument
Die Softwarehersteller haben ein grosses Interesse an 
der Geheimhaltung ihrer Quellcodes (sog. Source Codes). 
Aufseiten des Erwerbers führt der hohe Investitionsaufwand 
jedoch zum Bedürfnis, Weiterentwicklungen sowie 
Fehlerbehebungen zu erhalten und die Software über längere 
Zeit nutzen zu können.

barungen bezüglich des Source Codes im 
Softwareentwicklungs- oder Lizenzvertrag 
getroffen, in der Regel erfolgt dies aber in 
separaten Escrow Agreements. 
Das Escrow Agreement ist ein Dreipar-
teienvertrag zwischen der Hinterlegungs-
stelle (Escrow Agent), dem Softwareher-
steller und dem Anwender. Der Anwender 
und der Softwarehersteller erteilen dabei 
dem Escrow Agent gemeinsam Anweisun-
gen, beispielsweise für die Herausgabe des 
Source Codes. 

Investitionssicherung  
für den Anwender
Der Erwerb von Software ist für Unterneh-
men oft mit grossen finanziellen Investiti-
onen verbunden. Diese werden einerseits 
durch die Beschaffung des Computerpro-
gramms, andererseits durch interne Ar-
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urch die Hinterlegung des Source 
Codes schafft der Softwareher-

steller Vertrauen und damit einen nicht 
unbeachtlichen Wettbewerbsvorteil. Eine 
professionelle Hinterlegung des Source 
Codes bei einem unabhängigen Dritten 
bietet dafür die optimale Lösung, welche 
beiden Seiten gerecht wird.
Die Modalitäten der Hinterlegung soll-
ten genau geregelt werden, empfehlens-
wert ist ein separater Hinterlegungsvertrag 
(Escrow Agreement). Dabei gilt es, diverse 
rechtliche und betriebswirtschaftliche As-
pekte zu beachten.

Inhaltliches zum  
Escrow Agreement
Nur sehr selten wird der Source Code im 
Rahmen von proprietären Lizenzverträ-
gen mitgeliefert. Teilweise werden Verein-
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Mit der Hinterlegung des Source Codes 
bei einer unabhängigen Hinterlegungs-
stelle kann ein Softwarehersteller einer-
seits sein Bedürfnis nach Geheimhaltung 
wahren, andererseits aber auch beim An-
wender Vertrauen und somit Wettbe-
werbsvorteile schaffen. Das Risiko eines 
Missbrauchs des Source Codes kann zu-
dem zusätzlich durch die Vereinbarung ei-
ner Konventionalstrafe im Vertrag verrin-
gert werden. 
Folglich ermöglicht die Hinterlegung des 
Source Codes bei einer Hinterlegungsstelle 
die Wahrung der zentralen Interessen bei-
der Parteien.

Individuelle 
Vertragsgestaltung
Optimalerweise wird der Source Code bei 
einem unabhängigen Escrow Agent hin-
terlegt. Dieser bewahrt das Hinterlegungs-
material an einem sicheren Ort auf und 

erinnert die Parteien auf Wunsch regel-
mässig daran, eine aktuelle Version des 
Materials zu hinterlegen. 
Meist werden für die ausserordentli-
che und die ordentliche Vertragsauflö-
sung unterschiedliche Fälle und Verfah-
ren festgelegt. Wichtig ist eine genaue und 
abschliessende Auflistung der wichtigen 
Gründe, die eine ausserordentliche Ver-
tragsauflösung rechtfertigen. Meist wer-
den weitere Herausgabefälle, wie bei-
spielsweise die schriftliche Zustimmung 
des Softwareherstellers, dessen Kon-
kurs oder Liquidation sowie die Ein-
stellung der Geschäftstätigkeit und die 
dazugehörenden Herausgabeverfahren 
definiert. Durch eine eindeutige Defini-
tion der Herausgabefälle und des Verfah-
rens wird sichergestellt, dass der Escrow 
Agent korrekt und schnell reagieren kann. 
Zudem wirkt dies Unklarheiten und Un-
stimmigkeiten zwischen den Parteien ent-
gegen. 

Zusätzlich muss das Verhältnis zwischen 
Escrow Agreement und dem Software
lizenzvertrag klar geregelt werden. So 
sollte etwa definiert sein, was mit dem Esc-
row Agreement passiert, wenn der Lizenz-
vertrag gekündigt wird. Folglich, ob das 
Escrow Agreement für eine gewisse Zeit 
weiterbestehen oder mit dem Lizenzver-
trag untergehen soll. 

Definierter 
Hinterlegungskatalog
Ein zentrales Element jedes Escrow Ag-
reements ist der Hinterlegungskatalog. 
Dabei definieren die Parteien genau und 
eindeutig, welche Materialien hinterlegt 
werden sollen. Dies sind sicherlich der 
Source Code des Computerprogram-
mes, die dazugehörige Dokumentation 
sowie Aktualisierungen. Oft ist es sinn-
voll, auch ältere Versionen in die Hinter-
legung einzuschliessen, sodass ältere, ar-
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chivierte Dateien noch gelesen werden 
können. 
Die Source Code-Hinterlegung alleine 
stellt aber meist die Weiternutzung des 
Computerprogramms nicht sicher. Bei-
spielsweise können angrenzende Systeme 
oder Schnittstellen Voraussetzungen für 
die Nutzung der Software sein. Deshalb 
ist eine genaue Bedürfnisanalyse vor der 
Vertragserstellung essenziell. 
Eine sichere Aufbewahrung macht zudem 
nur Sinn, wenn das Hinterlegungsmaterial 
lesbar und brauchbar ist. Dafür empfiehlt 
sich eine Überprüfung des Hinterlegungs-
materials auf Vollständigkeit, Lesbarkeit 
und Funktionsfähigkeit durch einen tech-
nischen Spezialisten. 

Klare Nutzungsrechte
Die Parteien sollten zudem den Umfang 
der Nutzungsrechte des Anwenders bei ei-
ner Herausgabe des Source Codes festle-
gen. Darin wird definiert, ob der Anwen-
der nur über Nutzungsrechte oder auch 
über das Recht zur Weiterentwicklung ver-
fügen soll. Der Anwender ist jedoch in kei-
nem Fall berechtigt, das Hinterlegungs-

material entgeltlich oder unentgeltlich an 
Dritte weiterzugeben oder zugänglich zu 
machen. Das Vereinbaren einer Konven-
tionalstrafe, falls der Anwender das Hin-
terlegungsmaterial über die im Vertrag de-
finierten Rechte verwertet, sorgt für den 
nötigen Schutz der Interessen des Soft-
wareherstellers. 

Zusammenfassung
Eine Hinterlegung des Source Codes bei 
einem Escrow Agent schützt die berechtig-
ten Interessen des Softwareherstellers so-
wie diejenigen des Anwenders und erzeugt 
somit eine Win-win-Situation. 
Zusammengefasst sind folgende Punkte 
zentral für den Erfolg einer Hinterlegung: 
•	Ein schnelles und einfaches Herausga-

beverfahren ist zentraler Punkt eines 
Escrow Agreements. Eine professionelle 
Vertragsgestaltung mit abschliessenden 
und klar definierten Herausgabefällen 
und -verfahren stellt die Anliegen der 
Parteien sicher.

•	Die Wahrung des Geheimhaltungsinter-
esses des Softwareherstellers und die Ver-
hinderung von unbefugter Nutzung und 

Verbreitung der Software können durch 
entsprechende Vereinbarungen im Ver-
trag und zusätzlicher Absicherung mit-
tels einer Konventionalstrafe erfolgen. 

•	Teilweise genügen der Source Code und 
die Dokumentation alleine nicht, um die 
Software weiter nutzen zu können. Des-
halb sind eine klare Bedürfnis- und Sys-
temanalyse sowie die Definition des Hin-
terlegungskatalogs essenziell. Wichtige 
Schnittstellen für den Betrieb oder an-
grenzende Systeme können entweder im 
Escrow Agreement integriert oder in ei-
nem getrennten Vertrag geregelt werden. 

•	Die Vollständigkeit, Lesbarkeit und 
Funktionsfähigkeit des Hinterlegungs-
materials kann durch eine technische 
Überprüfung des Source Codes sicher-
gestellt werden.

•	Das Verhältnis des Escrow Agreements 
und des Lizenzvertrages zueinander 
muss vertraglich klar geregelt werden. 
Zu berücksichtigen ist insbesondere die 
Kündigung eines Vertrages.

•	Die Auswahl eines professionellen und 
fachkundigen Escrow Agent ist darüber 
hinaus ein wichtiges Erfolgskriterium.� ■


